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Verordnung des Landratsamtes Würzburg über den ge-
schützten Landschaftsbestandteil,,Schluchtwald Greu-
ßenheimer Loch" in der Gernarxun@

Terr-G'diFrL2o.01.198E

Aufgrund von Art. 12 Abs. I und 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 4,
Art. 45 Abs. I Nr. 4 und Abs. 2 und Art. 37 Abs. 2
Nr. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes - BayNatSchG
- erläßt das l.andratsamt Würzburg folgende mit Schrei-
ben der Regierung von Unterfranken vom ll. 01. 1988,
Nr. 820-8632.00-4/87, genehmigte Verordnung:

$ l
Schutzgegenstand

(l) Der in der Gemarkung Hettstadt, Flurlage ,,Greußen-
heimer [,och", auf den Fl-Nrn. 3439, 3439/l und 3430
(Teilfläche) gelegene artenreiche Laub- und Misch-
waldbestand wird als Landschaftsbestandteil se-
schützt .

(2) Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Cröße
von ca. 2,0 ha und erhält die Bezeichnung ,,Schlucht-
wald Greußenheimer frch".

(3) Die Grenzen des geschützten l-andschaftsbestandtei-
les ergeben sich aus den Schutzgebietskarten
M l:25.000 und M I : 2.50O, die Bestandteil dieser
Verordnung sind.
Maßgebend fur den Grenzverlauf ist die Karte
M I  :  2 .500.

A ' )

Schuizzweck

Zweck des geschützten Landschaftsbestandteiles ist es, den
artenreichen Laub- und Mischwaldbestand mit einem
mäandrierenden, früher wasserführenden Graben im In-
teresse des Naturhaushaltes, insbesondere der Tier- und
Pflanzenweh, sowie zur Belebung des Landschaftsbildes
zu erhalten.

s3
Verbote

(l) Nach Art. 12 Abs. 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 4 BayNatSchG
ist es verboten, ohne Genehmigung den geschützten
I-andschaftsbestandteil z\ zerstören oder zu ver-
ändern.
Zuständig für die Erteilung der Genehmigung ist das
Landratsamt Würzburs als untere Naturschutz-
behörde.

(2) Es ist deshalb vor allem verboten,

l.Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen,
Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen oder Boh-
rungen vorzunehmen oder die Bodengestalt in son-
stiger Weise zu verändern,

2.oberirdisch über den zugelassenen Gemeingebrauch
hinaus oder unterirdisch Wasser zu entnehmen.
Quellaustritte, Wasserläufe sowie den Zu- und Ab-
lauf des Wassers oder den Grundwasserstand zu
verändern oder neue Gewässer anzulegen,

3.bauliche Anlagen i.S. der Bayerischen Bauordnung
- BayBO - zu errichten, zu ändern, abzubrechen
oder zu beseitigen, auch wenn dies keiner Bauge-
nehmigung bedarf ,

4.kitungen zu errichten oder zu verlegen,

5.die kbensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflan-
zen zu stören oder nachhaltig zu verändern,

6.Pflanzen oder einzelne Teile von ihnen abzuschnei-
den, abzupflücken, aus- oder abzureißen, auszugra-
ben, zu entfernen oder sonst zu beschädigen,

7.Bäume, Sträucher sowie sonstige Pflanzen oder
Pflanzenbestandteile jeglicher Art einzubringen
oder Tiere auszusetzen.

8.freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen
oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder Gelege
solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen,

9.Bäume mit Horsten oder natürlichen oder künstl i-
chen Bruthöhlen von Vögeln in der Zeit vom l. Fe-
bruar bis 31. August zu besteigen oder zu fällen,

l0.das Gelände zu verunreinigen sowie Sachen jeder
Art im Gelände zu lagern,

l l.Straßen, Wege, Plätze oder Pfade neu anzulegen
oder bestehende zu verändern,

l2.außerhalb von Straßen und Wegen mit Kraftfahr-
zeugen zu fahren oder diese abzustellen,

l3.Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

l4.zu zelten, zu lagern oder Feuer zu machen,

l5.zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Tonwieder-
gabegeräte zu benutzen,

l6.außerhalb von Wegen zu reiten,

lT.eine andere als die nach $ 4 zugelassene wirtschaftl i-
che Nutzung auszuüben.

$ 4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten sind

l. die rechtmäßige Ausübung der Jagd und des Jagd-
schutzes

2. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung auf
bisher forstwirtschaftlich genutzten Flächen,

3. die ordnungsgemäße landwirtschaftl iche Bodennut-
zung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang.

4. die Unterhaltungsmaßnahmen an den Wegen im gesetz-
Iich zulässigen Umfang im Benehmen mit der unteren
Naturschutzbehörde,

5. Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern im ge-
setzlich zulässigen Umfang,

6. die Wartung, die Erhaltung und die Instandsetzung der
bestehenden Energieversorgungs-, Wasserversorgungs-
und Fernmeldeanlagen,

'7. 
die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des land-
schaftsbestandteiles von der unteren Naturschutzbe-
hörde angeordneten oder zugelassenen Überwachungs-,
Schutz- und Pflegemaßnahmen,

8. das Aufstellen oder Anbringen von 7*ichen oder Schil-
dern, die auf den Schutz oder die Bedeutung des l-and-
schaftsbestandteiles hinweisen, oder von Wegemar-
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kierungen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen
oder sonstigen Absperrungen, wenn die Maßnahme auf
Veranlassung des landratsamtes Würzburg als untere
Naturschutzbehörde erfolgt,

9. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gefahr für lrben oder be-
deutende Sachwerte erforderlich sind.

$ 5
Befreiung

(l) Von den Verboten und Beschränkungen dieser Verord-
nung kann im Einzelfall gem. Art. 49 BayNatSchG eine
Befreiung erteilt werden, wenn

l. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht
beabsichtigten Härte führen würde und die Abwei-
chung mit den öffentlichen Belangen i.S. des Bay-
NatSchG, insbesondere mit dem Schutzzweck des
geschützten Landschaftsbestandteiles, vereinbar ist
oder

3. die Befolgung des Verbots zu einer nicht gewollten
Beeinträchtigung von Natur und l-andschaft führen
würde.

(2)Zuständig für die Erteilung der Befreiung ist das Land-
ratsamt Würzburg als untere Naturschutzbehörde.

$ 6
Ordnungswidrigkeiten

(l) Nach Art.52 Abs. I Nr. 3 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des

$ 3 Abs. 2 der Verordnung zuwiderhandelt.

(2)Nach Art.52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren
Auflage zu einer Genehmigung nach $ 3 Abs. I oder zu
einer Befreiung nach $ 5 Abs. I der Verordnung nicht
nachkommt.

$ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Täge nach der amtlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Würzburg in
Kraft.

Würzburg, den 20. 01. 1988
I-andratsamt Würzburg
Dr. Schreier, l-andrat

L A N D R A T S A M T Dr. Schreier. Landrat

l ich D€r Bezugsp..is bel.ägl im Abonnemsnl jahrlrch 25.- DM zu2üglich Porlokost€n. B€stellung€n b€im Landratsamt Würzburg, Zeppelinstra8e 15

Druck :  Schne l ld ruck  Wingen lB ld ,  Ochsen lur l .
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Verordnung des  Landra tsamtes  Würzburg
vom 20.01 .1988 über  den geschütz ten
L a n d s c h a f t s b e s t a n d t e i l  " S c h  I  u c h t w a  I  d
Greußenhe imer  Loch"
i n  de r  Gemarkung  He t t s tad t ,  Landk re i s
Würzburg (Amtsblat t  des Landkre ises
Würzbu rg  N r .  5  vom 17 .02 .1994  ) .
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Die  Kar te  i s t  Bes tandte i l  der  qenann-
t e n  V e r o r d n u n g .

Würzbu rg ,  den  20 .01 .1988
LINPRfTSAMT I,JÜRZSURG
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D r .  S c h r e i e r ,  L a n d r a t
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Verordnung des Landratsamtes Würzburg
vom 20.01. lm über  den geschützten
Landschaf tsb e s ta ndte i l  "  Sch I  uc h twa I  d
Greußenhe imer  Loch"
in  der  Gemarkung Het ts tadt ,  Landkre is
WÜrzburq (Amtsblat t  des Landkre j -ses
Würzbu r t  N r .  6  von  1?  .O2 .1988  )  .
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Die Kar te is t  Bestandte i l  der  oenann-
ten  Vero rdnung .
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Würzbu rg ,  den  20 .01 .1988
LADBATSAMT WÜRZBURG
(r\ [rt flu, Iwul)
D r .  S c h r e i e r .  L a n d r a t
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